
Mit der Zahnbehandlungsver-
sicherung der Barmenia Kran-
kenversicherung reduzieren Sie 
Ihren Eigenanteil für Zahnbe-
handlung bis auf 0 Euro.

Tarif PROPHY
Die Zahnbehandlungsversiche-
rung PROPHY übernimmt folgen-
de Kosten:

•	 100 % für zahnmedizinische 
Prophylaxemaßnahmen, wie 
zum Beispiel eine professio-

nelle Zahnreinigung, bis max. 
60 Euro pro Kalenderjahr.

•	 100 % für Inlays (im Labor 
gefertigte Füllungen) und 
Kunststofffüllungen.

•	 100 % für Parodontose- und 
Wurzelbehandlungen.

•	 100 % für Knirscherschienen.
•	 100 % für Akupunktur, die 

zur Schmerztherapie und zur 
Anästhesie eingesetzt wird. 

Besonderes Highlight

Den Tarif PROPHY können Sie 
jederzeit ohne Gesundheitsprü-
fung und ohne Wartezeit ab-
schließen. 

Welche Aufwendungen 
sind erstattungsfähig?
Zur Zahnbehandlung gehören 
Prophylaxemaßnahmen wie pro-
fessionelle Zahnreinigung und 
Wurzelbehandlungen genauso 
wie Füllungen und  Inlays, also 
Zahnfüllungen, die im Labor 

Die optimale Ergänzung: Die Zahnersatzversicherung der Barmenia (Tarif ZG)
100 % für Regelleistungen (z. B. eine Brücke) 85 % für privatärztliche Leistungen (z. B. ein Implantat)
Ihre Situation: Sie sind Mitglied in einer gesetz-
lichen Krankenkasse und die Regelversorgung 
reicht Ihnen aus. Einen Eigenanteil möchten Sie 
nicht haben.

Ihre Situation: Sie sind Mitglied in einer gesetzli-
chen Krankenkasse und die Regelversorgung reicht 
Ihnen nicht aus. Sie möchten eine höherwertige 
oder andersartige Versorgung mit Zahnersatz. 

Die Lösung: Mit dem Tarif ZGPlus können Sie zu-
sammen mit der GKV die Regelversorgung zu 100 % 
absichern, wenn Sie regelmäßig Bonusheft führen.

Die Lösung: Auch hier erhalten Sie 85 % des Rech-
nungsbetrages, zuzüglich der erarbeiteten Prozen-
te durch das Bonusheft.

Beispiel: Ein fehlender Backenzahn wird durch eine 
dreigliedrige Brücke, bestehend aus zwei Kronen und 
einem Brückenglied, ersetzt. Zwei Zähne müssen ab-
geschliffen und überkront werden. Die Kosten betra-
gen im Rahmen der Regelversorgung  546,60 EUR.

Beispiel: Ein fehlender Backenzahn wird durch ein 
Implantat ersetzt. Die beiden Zähne rechts und 
links davon bleiben in vollem Umfang erhalten. 
Die Kosten betragen 1.396,04 EUR.

546,60 EUR Rechnungsbetrag 1395,04 EUR Rechnungsbetrag
355,29 EUR Gesetzliche Krankenkasse:

•	50 % der Regelversorgung als 
Festzuschuss: 273,30 EUR

•	15 % Sonderzahlung wegen 
Bonusheft: 81,99 EUR

355,29 EUR Gesetzliche Krankenkasse:
50 % der Regelversorgung als 
Festzuschuss: 273,30 EUR
15 % Sonderzahlung wegen Bo-
nusheft: 81,99 EUR

191,31 EUR Tarif ZGPlus:
•	85 % des Rechnungsbetrags: 

464,61 EUR
•	Abzüglich des Festzuschusses: 

-273,30 EUR

912,48 EUR Tarif ZGPlus:
•	85 % des Rechnungsbetrags: 

1.185,78 EUR
•	Abzüglich des Festzuschusses: 

-273,30 EUR
0,00 EUR Eigenanteil 127,27 EUR Eigenanteil (etwa 9 %)

passgerecht für den jeweiligen 
Zahn gefertigt werden.

Erstattungsfähig sind die Ko-
sten nach der jeweils gültigen 
amtlichen Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ) und Ärzte (GOÄ) 
bis zu den dort festgelegten 
Höchstsätzen.

Die Leistungen des Tarifs PRO-
PHY sind  in den ersten vier 
Jahren begrenzt auf

•	 250 EUR im ersten Kalender-
jahr

•	 500 EUR in den ersten zwei 
Kalenderjahren

•	 750 EUR in den ersten drei 
Kalenderjahren

•	 1000 Euro in den ersten vier 
Kalenderjahren 

Ab dem fünften Kalenderjahr, 
sowie bei Unfällen gibt es keine 

Höchstgrenze.

Vertragsbeginn und 
Laufzeit
Der Versicherungsschutz beginnt 
mit dem im Versicherungsschein 
genannten Zeitpunkt, jedoch 
nicht vor Zugang des Versiche-
rungsscheines oder einer schrift-
lichen Annahmeerklärung durch 
den Versicherer.

Die Vertragsdauer beträgt 
mindestens  zwei Jahre und 
verlängert sich automatisch um 
ein weiteres Jahr, wenn Sie die 
Versicherung nicht drei Monate 
vor Vertragsende kündigen. Eine 
Wartezeit enthält der Tarif nicht.

Der Versicherer verzichtet auf 
sein ordentliches Kündigungs-
recht. Das ist ein Vorteil für Sie. 
Würde der Versicherer nicht auf 

sein Kündigungsrecht verzich-
ten, könnte er sich auf einfache 
Art und Weise seiner kranken 
Kunden entledigen und Sie wür-
den Ihre Absicherung verlieren.

Ansprechpartner
Für die Betreuung Ihres Vertra-
ges sind wir, die GutGuenstig-
Versichert GmbH, zuständig. Das 
heißt, wir sind Ihr erster An-
sprechpartner bei allen Fragen 
rund um die Versicherung. Auch, 
und gerade in Schadensfällen, 
sollten Sie uns mit einbeziehen. 
Wir können Ihnen z. B. beim 
Ausfüllen der Schadensmeldung 
behilflich sein und bewahren 
sämtliche relevanten Dokumen-
te in Kopie für Sie auf.

Versicherer und Versi-

Was erstatten die gesetzlichen Krankenkassen im Bereich Zahnbehandlung?
Leistung gesetzliche Krankenkasse Ihr Eigenanteil

Zahnfüllungen Solange die Schädigung gering ist, wird 
der Zahnarzt die eingetretenen Schä-
den mit einer Füllung (Amalgam oder 
Kunststoff) oder einem Inlay aus Gold, 
Kunststoff oder Keramik beheben.

Amalgam wird voll erstattet, aber Kunststoff 
wird nur im Frontzahnbereich von der GKV 
erstattet, ansonsten bis zur Höhe  der Kosten 
für eine Amalgamfüllung. Inlays werden im 
Normalfall auch nur bis zur Höhe der Kosten 
einer Amalgamfüllung erstattet.

Paradontose-
behandlungen

Übernahme einer medizinisch notwen-
digen Parodontosebehandlung (Ta-
schentiefe > 3,5 mm) immer erst nach 
Bewilligung des Behandlungsplanes.

Aus der Sicht vieler Zahnärzte ist es bei einer 
Taschentiefe von 3,5 mm schon fast zu spät. 
Sie raten schon frühzeitig zur Einleitung von 
Gegenmaßnahmen und sehen eine medizini-
sche Notwendigkeit zur Behandlung bereits ab 
Taschentiefen von 1,5 mm.

Anästhesie 
/ Schmerz-
therapie

Die im Rahmen der Zahnbehandlung 
angewandte Schmerztherapie darf ledig-
lich ausreichend und zweckmäßig sein.

Akupunktur wird in keinem Fall, eine Vollnar-
kose z. B. bei Entfernung eines Weisheitszah-
nes nur selten übernommen.



Warum wir Ihnen gerade dieseWarum wir Ihnen gerade diese

•• 100 % für Paradontose- und Wurzelbe-
handlungen

•• 100 % für Füllungen

•• 100 % für zahnmedizinische Prophylaxe-
maßnahmen bis 60 Euro

•• 100 % für Knirscherschienen

•• Keine Wartezeit

•• Keine Gesundheitsprüfung

•• Erstattung bis zum Höchstsatz der Ge-
bührenordnung für Zahnärzte (3,5facher 
Satz)

•• Der Versicherer verzichtet auf sein or-
dentliches Kündigungsrecht

Zahnbehandlungsversicherung: 
Barmenia

Zahnbehandlung mit System

Mit der Zahnbehandlungsversi-
cherung der Barmenia können Sie 
sich auch weiterhin Ihr schönstes 
Lächeln leisten!

Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen 
längst nicht mehr alles. Wer sich schon 
einmal einer professionellen Zahnreinigung 
unterzogen hat, der weiß, dass man die Ko-
sten dafür aus der eigenen Tasche bezahlen 
muss. Obwohl es sich um eine Prophylaxe-
maßnahme handelt, die den Zahnstatus 
dauerhaft verbessert – und damit auch 
den gesetzlichen Krankenkassen Kosten 
erspart. 

Bei Füllungen sieht es ähnlich aus. Nur 
wer sich mit der Billiglösung „Amalgam“ 
zufrieden gibt, braucht keine Zuzahlung 
zu leisten. Entscheidet man sich dagegen 
für eine bessere Alternative wie z. B. eine 
Kunststofffüllung, so muss man schon wie-
der in die eigene Tasche greifen.  

Die Lösung:  Die Zahnbehandlungsversi-
cherung der Barmenia. Für ein strahlendes 
Lächeln.

110.1.0123-2.00

cherungsbedingungen
Seit Inkrafttreten des neuen 
Versicherungsvertragsgesetzes 
(01.01.2008) sind alle Versiche-
rer, Versicherungsvermittler und 
Makler dazu verpflichtet, ihren 
Kunden alle vertragsrelevanten 
Unterlagen vor Antragsunter-
zeichnung in Textform zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die Antragsunterlagen erstrec-
ken sich oftmals über viele 
Seiten. Da Umweltschutz für 
unser Unternehmen ein wichti-
ges Anliegen ist, verzichten wir 
auf das Versenden von großen 
Papiermengen.

Hier finden Sie zur Ansicht und 
zum Download auf Ihren Rechner 
Ihre vollständigen Vertragsunter-
lagen:

www.gutguenstigversichert.de/
antragsunterlagen-zezv_barme-
nia_prophy.html

Das spart Papier und schont die 
Umwelt.

Natürlich können Sie sich Ihre 
Unterlagen auch über den Post-

weg von uns zusenden lassen.

Wichtiger Hinweis
Diese Leistungsbeschreibung ist 
lediglich eine Kurzübersicht. Der 
rechtsverbindliche Umfang des 
Versicherungsschutzes geht aus-
schließlich aus den für diesen 
Vertrag vereinbarten Versiche-
rungsbedingungen hervor.


